
1730 Begrüssungsapéro für alle
Kinderschminken und -tanzen bis ca. 20 Uhr

1800 Start Festwirtschaft

1830 Musikalische Begleitung 
Musikverein Tägerwilen

1845  1915 Aufführungen Kasperli-Theater 
im Pavillon

1945 Jongleur-Show Criselly
Darbietung Turn- und Sportverein
Ansprache: Gabriele Aebli, Tägerwilen 

2130 Besammlung Lampionumzug

2200 Schweizer Psalm und Thurgauer Lied
«Augustfunken» auf dem Tanzplatz 

Programm

Bundesfeier 
TÄGERWILEN

FREITAG

2025

TANZPLATZ beim
Sekundarschulhaus

Bitte Rückseite beachten

1. August
ab



Ziel:  Balance finden zwischen der Freude am Feuerwerk und der unnötigen Belastung von Mitmenschen und Tieren durch 
übermässigen Lärm und Rauch.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Tägerwilen gelten am 31. Juli und 1. August folgende einfachen Richtlinien:
1. Dauerfeuerwerk von mehr als 30 Minuten ist zu unterlassen.
2. Sowohl am 31. Juli als auch am 1. August ist ab 23.00 Uhr auf das Abbrennen von Knallkörpern zu verzichten.
3. Abfall, Verunreinigungen und niedergehende Rückstände sind spätestens bis um 10 Uhr am Folgetag durch die Verursacher 
 vollständig zu entfernen und ordnungsgemäss zu entsorgen.
4. Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, damit weder Personen noch Sachen wie Gebäude, Fahrzeuge etc. 
 zu Schaden kommen. 
 (Sicherheitsabstände einhalten, stabile Abschussvorrichtungen, Altersvorgaben beachten, Kinder beaufsichtigen, Rauchverbot in der Nähe von 
 Feuerwerkskörpern, Bereitstellung von Wasser oder Feuerlöschgerät etc.)

Wir danken für die Einhaltung obiger Richtlinien. Bitte beachten Sie allfällig kurzfristig erlassene Einschränkungen aufgrund
von Trockenheit.

Gemeinderat Tägerwilen  

P.S. Für eine alternative «Investition» bieten sich die Tägerwiler Hilfswerke (www.dessourirespourletogo.com; 
www.espato.ch) oder der Kinder- und Jugendfonds an (IBAN CH38 0900 0000 8500 3655 5, 
Politische Gemeinde Tägerwilen, Vermerk: Kinder- und Jugendfonds).

Aufruf  
Der Gemeinderat ruft alle «Feuerwerkenden» 
zur Zurückhaltung auf!


